
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1994/2/25 93/17/0406
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1994

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §184 Abs1;

LAO Wr 1962 §145 Abs1;

LAO Wr 1962 §90 Abs1;

LAO Wr 1962 §92 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/09/08 89/14/0014 8

Stammrechtssatz

Wer zur Schätzung Anlaß gibt und bei der Ermittlung der materiellen Wahrheit nicht entsprechend mitwirkt, muß die

mit jeder Schätzung verbundene Unsicherheit hinnehmen.
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